
Bernd Hey (Hg.), Kirche, taal und Gesellschaft nach 45 Konfessionelle rägungen und
soztaler anı eitra Westfälischen Kirchengeschichte, 21), uther-
Verlag, Biıelefeld 2001 21 S brosch.

Ebenso wıie dıe Kırchengeschichte mittlerweile fast selbstverständlıch gle1-
chermalßlien als Teilbereich VO eschichte und Theologie angesehen und in-
nerhalb dieser Dıiszıplinen erforscht wird, handelt siıch auch be1 der reg1-
onalen (Kırchen-) eschichte nıcht mehr ein stiefmultterlich behandeltes
Spezialgebiet, das Heiımatforschern oder Lokalpatriıoten überlassen
Wenngleich der ege die Eınbindung VvVon Regionalgeschichte dıe „über-
regionale eschichte VOISCHOMMECN wird umgekehrt werden ezüge aller-
dings seltener hergestellt), stehen einzelne regionalgeschichtliche For-
schungsergebnisse „oft horizontal unverbunden nebeneinander‘‘ wIie der
Herausgeber des agungsbandes „Kirche, Staat und Gesellschaft ach
1945“ , Bernd Hey, seinem Vorwort konstatiert. abe dıie VO: Hey geleitete
Kommission für kırchliche Zeitgeschichte der Evangelischen Kırche VO:
Westfalen den „komparatıven Ansatz‘““ „gepflegt“, bemuhte s1e sich

auf einer Tagung VO: 22 bis 25 Marz 27000 der atholischen e-
mie Schwerte, gemeinsam mit den atholischen Kommissionen kirchliche
Zeitgeschichte des Biıstums Munster (Wılhelm Damberg) und des Erzbistums
Paderborn (Ulriıch agener), inen „interkonfessionellen Vergleich“
Raum es  en e1 umfaßt der Untersuchungszeitraum dıe Jahre VO:
1945 bıs dıe 800er Jahre, mit einer klaren Schwerpunktsetzung auf dıe 60er
Jahre und das gesellschaftspolitisch bewegte „EpochenJjahr 1968*, da dıe üblı-
cherweise mıit der jahrigen Sperrfrist belegten en nunmehr u{farbe1-

freigegeben sind (S
Der Untertitel „Konfessionelle Pragungen und sozialer andel“‘ laßt auf

den ersten Blıck eine thematiısch vielfältige Mischung der VO: katholischer
und evangelischer Seite erarbeiteten Beiträge nıcht vermuten. Eınen Eıinstieg
die Grundzüge der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung
der 660er Jahre, deren Eigenständigkeit als zugleic dıe Nachkriegszeit ab-
schlıießende Epoche hervorhebt, o1bt zunächst xel Er beschreibt
dıe nıcht zuletzt gChH des Mauerbaus wirtschaftlıch prosperierende undes-
republık als „Einwanderungsland““ mit einer „multikulturell““ strukturierten
Gesellschaft Die Teilhabe vieler undesbürger (1l Wohlstand habe den Wan-
del „Erlebnisgesellschaft“ mit CNOIIMNCIMKN Konsum der Massenmedien be-
fördert, der wiederum einer „sexuellen Informalisierung und Verunsiche-
rung  66 beitrug. Dıie 600er Jahre können ach Schildts Ansıcht kaum als ase
realer tief-greifender Verhaltensveränderungen‘ begriffen werden, doch seien
sowochl eine wachsende „Reformbereıitschaft“‘ als auch eine starke Zunahme
des „polittischen Interesses‘‘ verzeichnen. Vor allem die en ahmen
sich den Defiziıten beim Wıederaufbau Deutschlands ebenso SC wIie
den schwerwiegenden Mängeln beim Umgang mit dem Nationalsozialısmus.
Offen kritisiert worden seien ferner der onzeptlose und kulturelle Urbanität
zerstörende Staädtebau sowle die katastrophale Biıldungspolitik. Am Drängen
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der Öffentlichkeit, insbesondere der Studierenden, Schriftsteller, Intellektuel-
len und auch der Kiırchen ach iner „Auseinandersetzung ber die rtundla-
SCH der westdeutschen Gesellschaft und Politiık““ habe sıch die Herausbildung
ines 39  C  Cn staatsbürgerlichen Verständnisses‘‘ erwiesen. Dieses fand seinen
Ausdruck auflagenerhöhenden „JLinken‘“‘ Printmedien, kritischem Jour
nalısmus sowle der theoriebildenden Raolle der Soziologie und forderte die
polıtischen Parteien Positionierung und Konzeptsuche auf. Die sich for-
mierende Protestbewegung habe eine katalytısche Wiırkung für den „gesell-
schaftlıchen Umbruch und reformerische Aufbrüche“ eine Gesellschaft
gehabt, ‚„die hinsıiıchtliıch der erreichten zıvilısatorischen Modernität VO der
eit des Wiıederaufbaus ebenso weıt entfernt scheint wIeE diese VO  ; der Jahr
undertwende S 1 f:. EL, 22)

Frank-Michae Kuhlemann skizziert „religionssoziologische und mentali-
tätsgeschichtliche Perspektiven“, 1CUC Zugänge für die Analyse des eut-
schen Protestantismus peziell den 50er Jahren eröffnen. Sein methOodi-
sches orgehen begründet mit den ach wIie VOTL bestehenden Forschungs-
defizıiten be1 der Aufarbeitung der Nachkriegsgeschichte des Protestantismus,
dıe sowochl wenig innovatıven Methoden, zeitlichen Beschränkungen als
auch thematischen Verengungen festmacht. So CI ach Überzeugungen,
Mentalıtäten, Eınstelungsmustern nıcht 1Ur der „Eliten‘“, sondern ebenso
einer „Vielzahl VO Protestanten‘“‘ fragen, AazZu „„soztiales und olitisches Han-

untersuchen sowle „Erfahrungsräumen“ und „Erwartungshorizonten‘“
nachspüren. Im großen Kontext der Kontroversen „Kontinuitäten“‘ und
„Brüche‘“ der Geschichte des Protestantismus zwischen NS-Zeıt und undes-
republık, Og VO: Katiserreich bis dıie 5Ver, 600er a  re der Bundesrepublık

Kuhlemann herausarbeiten, ob dıe 50er Jahre rtecht als „bleierne Zeıt““
bezeichnet werden, ob s1e Rahmen der sogenannten „groben Epochen-
schwelle““‘ inem anderen Lacht gesehen werden können und eine Zasur

den inen „ Veränderungsschub“ vollzıiıehenden 60er Jahren veror en sein
könnte Se1in Zael ist CS, die ach 1945 sıch entwickelnde, „Über-
gangsmentalıtät““ gCNAUCTK bestimmen, » deren nfang der Faschismus
und deren Ende dıie Demokratie‘‘ stunde Auf der Basıs iner oroßen Mate-
ra  S, hervorgegangen AUS einschlagigen Untersuchungen, nahert sich
lemann der mentalitätsgeschichtlichen Charakterisierung des deutschen Protes-
antiısmus d wobe1l jedoch manche augenfällige historische Erfahrungenübersieht. Kr kommt dem Resultat, den 50er Jahren überkommene
kulturelle Identtäten ach und ach verlassen worden seien. Der Protestan-
t1smus se1 eingebunden SCWESCH „n ein mentales Raster AUS Erfahrungen und
Erwartungen‘‘, dıe sich VO denen der 20er und A0er Jahre „strukturell unter-
schieden‘“‘ hätten und darın lıe die „eigentliche Zäsur der Protestantismus-
geschichte ach 1945° (S 23 25 f 59) Kuhlemanns interessantes Vorhaben
ist für diesen Rahmen sich breit angelegt, doch geben dıie aufgeworfenen
Fragen und angeschnittenen roblembereiche wichtige Impulse für die 1TIOTr-
schung der Nachkriegsgeschichte des deutschen Protestantismus.
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Kın nıcht 11UX für den Katholizismus einschneidendes und seine weıitere
Entwicklung wegweisendes Ere1gnis stellte das VO'  - 19672 bıs ZuUum Jahr 1965
abgehaltene 11 Vatıkanische ONZ: da, dessen „historische Verortung“ W l-
helm Damberg vornımmt. Er erläutert, wie Zuge eines tuckens VO uüub-
en Kirchenverständnis des Jahrhunderts, der „„societas perfecta‘“,

Kirchenbegriff entwickelt wurde, der die alten, VO Klerus angeführten
hierarchischen trukturen aufweıchen, die alien einbeziehen und s1e damıt AUK

iıhrer Rolle als „Obyjekte der Seelsorge” befreien sollte uch seien mit dem I1
Vatiıkaniıschen ONZ: dıe eziehungen der atholıschen IC Z (Um-)
Welt NC  a interpretiert bzw. mit den programmatischen Begriffen „Offnung“‘
und 9  1alog  ‚CC erst aufgenommen worden. DDas katholıische Miılıeu machte
olge des Konzıls inen Prozel der Transformation durch Damberg nennt
die „Individualisierung relig1ösen Verhaltens bıs ZUm Kirchenaustritt“,
ferner dıe Herausbildung ines „„‚Gemeindekatholizismus“‘, dessen Mittel-
punkt aufig die iturgie stand und der VO „geistlichen Bewegungen‘ und
VO auf Friedens-, Frauen- und Ökologiethemen konzentrierten Gruppen be-
gleitet wurde. Diese Vielf£falt und ura innerhalb des Katholizismus geriete
allerdings se1t etw: zehn hıs fünfzehn Jahren on mit der gegenläufigen
Tendenz eines „„wiedererwachten römischen Zentralıismus““, wIie Damberg
einem knappen Ausbliıck konstatiert (S 61-63, 65)

Ebenfalls mit den Auswirkungen des ı} Vatıkanischen Konzils, speziell auf
die eIiorm der Liturgie 1stum Münster, beschäftigt sich Benedikt Krane-
89908 Er stellt dar, welche Impulse die nachkonziıliare iturgiereform aus der
ersten Hälfte des rthunderts aufgenommen hat, beschreibt dıie Charakteristi-
ka der Reformbestrebungen und ski7z71ert „Rezeptionen und Fortgang der
Reformen ZuUum Ende des 2 Jahrhunderts“. [Das turgische Leben 1stum
se1, ge  ch beeinflußt VO'  - der Liturgischen Bewegung, bereits se1it den
270er Jahren erneuert worden, wWwWas die „spirituelle Diımension“ und ebenso die
‚‚materiale Gestalt“‘ anbelangte. Die Ziselstelung habe iner „Eirneuerung
VO FT und Glauben AUS der rgie  C6 gelegen, die iturgiereform se1
Gesamtkontext „größerer Seelsorgekonzepte‘“ verorten und auch VO Ver-
aänderungen der Gesellschaft berührt SCWECSCH. e1i se1i unter Liturgie
zeitig „Gemeindeliturgie‘ verstanden und eine NCUC Definition der Aufgabe
VO'  - alen VOITSCNOMMUNEN worden. Die einzelnen Schritte der Umsetzung des
Konzilsauftrags ZuUuUr Liturgiereform zwischen 1964 und 1977 zeichnet Krane-
iNann detailliert ach. Als Ergebnis und Ausdruck der Reform bezeichnet
eine „individuelle und relıg1öse Pluralısterung“, die ein „stark subjektives““ Ver-
staändnıis VO:  - iturg1e mit sich gebrac und dadurch deren „gemeinschaftlı-
chen Charakter' sOowle ihre „tradiıerten Formen zunehmend rage gestellt““
habe Der influß der Umbrüche Gesellschaft und Kırche habe einen Wan-
del der Reformbemühungen EWIFL. Bedingt UrCc dıe Transformationspro-

atholischen Mılhıeu se1 und ZWATr unfer Beteiuligung der Ge-
meindeebene versucht worden, der schleichenden Säkularısierungn-

Wıe Damberg stellt auch Kranemann fest, dıe FKınbeziehung VO  -

alen die Verantwortung für rgie und Gottesdienstgestaltung sSOwle ihre
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Inanspruchnahme VO'  - Leitungsfunktionen eine bemerkenswerte Neuerung
bedeutete (S 67, F1 81)

Der euor  ung der Kırchensteuererhebung es  en ach 1945,
dıe siıch dıe evangelıschen andeskirchen und atholischen Bıstümer geme1n-
SA} bemühten, widmet siıch der Aufsatz Jürgen Kampmanns Zunächst erläu-
tert das VOL Kriegsende existente Kirchensteuersystem und dıe finanzıielle
Ausgangslage ach Ende des 7 weıiten Weltkriegs, dann schr aus  rlıch
dıe innerkirchlichen Debatten, die Wıderstände dıe Auswirkungen der
Hochsteuerpolitik der Alluerten auf dıie Kirchensteuer, die Modifizierungen
C einer Gegenwartsbesteuerung und 1nes Lohnsteuerabzugsverfah-
ICNS, dıe Folgen der Währungsreform Jahr 1948 bıs den einzelnen
kırchlicherseits iniıtierten Schritten eine „Neufassung der staatlıchen Kir-
chensteuergesetzgebung‘“ nachzuzeichnen. el en hätten ıhre Vorstel-
lungen „weıtgehend verwirklıchen“‘ können, allerdings nicht „isoliert VO pC-
samtgesellschaftlıchen (polıtischen) Diskurs““ (S 106, 124 .

Karl Kugen Schlief konstatiert diesem Sinne Anfang seiner Untersu-
chung ber die nordrhein-westfälische Kirchensteuerreform der Nachkriegs-
zeit, dıe Geschichte der Kıiırchensteuer ein „vorzügliches eispiel“ für das
Verhältnis VO:  ; Staat und Kırche Deutschland sel1. Kr verifiziert dies anhand
einer arstellung der Entwicklung VO:  - der dezentralisıerenden rtskirchen-
ZUuUfr zentralisıerenden Diözesan-Kirchensteuer Nordrhein-Westfalen, für diıe
die „überragende Bedeutung‘‘, dıe der Kircheneinkommen(lohn)steuer beige-
imessen worden sel, eine zentrale olle gespielt habe S 127 143)

1ederum Damberg erortert dıe 1stum Muüunster Folge des I1 Vati-
kanıschen onzıls VO'  5 1965 bıs 1972 VOITSECENOMMENECN Leitun S - und erwal-
tungsreformen. en diıe Situation das Jahr 1960 sıch VOL allem durch
eine unklare Kompetenzverteilung ausgezeichnet habe, se1 1965/66 VO  -} einem
Diozesankomitee der »  1alog zwischen Bıschof, Priestern und Gläubigen‘‘
röffnen versucht worden. nschlıeßend (1967/72) se1 das Chlıche „Raäte-
system‘“ ausgebaut und 969/70 VO  - einer Planungskommission ein ))S
turplan  D das i1stum erarbeıtet worden. Letztliıch habe der Reformprozel

iner „pragmatischen ende‘“‘, der Ausrtichtung VO  - Kırche und tholıken
auf sachbezogene jele ge  r’ und das Interesse Pfarrgemeinden sOwle
geistlichen Gemeinschaften se1i den ordergrund gerückt, ahnlıch wIie sıch

Zuge der gesamtgesellschaftlıchen Entwicklung ahlreiche Bürgerinitiativen
gebildet hätten. Damberg we1ist auf die weıitere Parallele hın, 1971 dıie ka-
tholiısche Planungsabteilung zugunsten eines reorganisierten Generalvikarıiats
ebenso aufgelöst wurde, wIie die des undeskanzleramtes aufgrund ıhrer Inef-
fizıenz eine charfe Reduktion auf „technıische Hılfsdien erfuhr (D 147,
149, 152)

Die Verwaltungs- und die Finanzreform, dıe die westfalische evangelısche
Kırche Ende der 600er Jahre ngr erläutert Helmut eck einem
ausführliıchen und instruktiven Beıitrag und kommt dabe1 ahnlıch wie seine
Vorreferenten dem Schluß, die Analogien zwischen den kırchlichen
Neuordnungsbemühungen und der polıtischen Reformbewegung der Bun-
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desrepublık der 60er Jahre nicht übersehen seien. uch WC1111 das „kırchlıi-
che Reformwer siıch un  e bewährt habe, eC) Fazıt, behalte die
Forderung aus der Reformationszeit Bestand: „Ecclesia SCMPCI est reforman-
da.“ (S 173

OAC Kuropkas detaillierte vergleichende Darstellung ber die Oord-
rhein-Westfalen und Nıedersachsen gleichermaßien konflıktreichen Auseinan-
dersetzungen zwischen Staat und besonders katholischer Kırche dıe Neu-
konstituterung der unter nationalsozialıstischer Herrschaft abgeschafften Kon-
fessionsschulen, dıe siıch VO:  - 1945 bıs 1954 hinzogen, rl siıch auch
iıhres sprachlıch mitunter recht polemischen Charakters, erster Linıe jedoch
aufgrund des nklarheıten provozierenden Autbaus etwas der ture Der
Autor vertritt dıe Ansıcht, VOL allem für Nıedersachsen VO einem „Schul-
krie  2 , Wenn nıcht gar Von einem „Kulturkampf“ gesprochen werden könne.
ahrend Nordrhein-Westfalen durch die Verfassung eine Regelung gefun-
den werden konnte, kam Niıedersachsen erst 19723 mit einem ucCmn Kon-
kordatsgesetz endgültig Zur Lösung des Konflıkts (S 182, 192)

Die konzeptionelle Neustrukturierung des evangelıschen Religionsunter-
richts der westfälischen Landeskırche ach 1945 als „evangelısche Unter-
weisung‘‘ wıird VO'  - tTeCcC eck einem ebenso konzisen wIie interessanten
Beitrag nachgezeichnet und mit inem „forschungsgeschichtlichen Ausblıck“
sSOwle iner „allgemeın- und religionsdidaktischen Einordnung‘‘ abgerun!| et.
Auf der Basıs der VO:  -} der westfälischen Kırchenleitung urz ach Kriegsende
getroffenen bald kritisierten Entscheidung für dıe staatlıche evangelısche
Bekenntnisschule wurde VO: dem Schuldirektor Wılhelm chlepper ein Modell

diese evangelısche Unterweisung entwortfen. Schlepper hob seinen 1947
und 1948 verfaßten Lehrbüchern die herausragende Bedeutung des Schulfachs
„Religion” hervor. Aufgabe des Unterrichts Form einer direkten kırchlichen
Verkündigung durch einen „gläubigen“ und der Gemeinde aktıven ter
der se1 CS, dıe Schuülerinnen und Schüler schrittweise mit der christlı-
chen Lehre machen und S$1e gleichermaßen das Geme1indeleben
einzubinden. eck erklärt, WAarum Schleppers relıgionsdidaktiısche Konzeption

der Nachkriegszeıit ihren „„Ka1iros“ en mulite uch WeNnNnNn das
heute den Ansprüchen einer gänzlıch anders strukturierten Gesellscha
nıcht mehr gerecht werden könne, enke 65 doch beim notwendigen ach-
enken ber das unauflösbare Spannungsverhältnis VO:  3 Kırche und C  ©,
das sıch der ach wIie VOIL tuellen rage des Religionsunterrichtes zeige,
den Blıck auf dıe dabe1 unerläßlıche „UOrientierung der theologischen Sa-
che  C6 (S 199, 210 f.

Ausgehend VO:  5 der Beobachtung, das dıe „Chıiıffre 1968“ der Ret-
rospektive „entweder Zum Mythos verklärt der als dramatıscher Kulturbruch
dıffamıiert“‘ werde, skizziert Ihomas Großbölting „Konflıktebenen und Pro-
testformen‘‘ innerhalb der atholischen Studentenbewegung Ende der 073
Jahre, dıe sıch ahnlıch holzschnittartige Deutungsmuster konstatieren he-
Ben Er geht be1i seiner Untersuchung ZWwWwe1 Thesen nach, die einer dıfferenzier-
eren (kirchen-)historischen e  aC.  o den Weg bereiten könnten, und
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det eispie der Katholischen Deutschen Studenteneinigung (KDSE) und
einzelner Studentengemeinden nach Ursachen und Folgen der »99 beo-
bachtenden Formveränderung en ens  e den Universitäten.
Großbölting kommt dem Schluß, der KDSE nıcht gelungen sei, für
dıie unterschiedlichen Studentengemeinden die CcCnhen- und gesellschaftskriti-
sche Führungsrolle übernehmen, da diese sich eine nachhaltiıge Poli-
tisierung verwehrt hätten Dennoch haätten siıch NCUC, VO:  - der tradıtiıonellen
Katho  ıta abweichende Lebensentwürfe und Gestaltungsformen VO Relig1-
Osıtat entwickelt und auch Bestand behalten (S 219 21

Norbert Friedrich beschreibt dıe Voraussetzungen und edingungen
die grundlegenden Veränderungsprozesse der te1i westfälischen theologischen
aten und ıhrer Studierenden den Umbrüchen der 60er ahren,
herauszuarbeıiten, inwiefern die „theologischen Problemzusammenhänge, die
rage ach der ahrhe1 und dem Proprium der Botschaft des Evangelıums
gegenüber ochschul- oder allgemeinpolitischen Forderungen, der evangeli-
schen Theologtie eine besondere Raolle zugewlesen‘““ hatten Friedrich charakte-
tisiert die Auflösung des „tradıtionellen Bıbelverständnisses“‘, die Debatten
das o  nannte Entmythologisiterungsprogramm, die Öffnung der wissen-
schaftlıchen Theologie außerdeutsche und Öökumenische Impulse und die
zunehmende Dialogbereitschaft der Soz1al- und Wırtschaftsethik als Schwefr-
punkte Diskussionen, deren Kern mit den Begriffen „Individualisierung
und luralısmus bezeichnet werden könne. Wenn insgesamt die Studenten-
bewegung allen theologischen Fakultäten einen ahnlıchen Verlauf nahm,
seien OC besonders tiefgehende Konfliıkte ausgetragen worden. Der
„Relevanzverlust VO'!  - Theologte und Kırche“, dem durch eine Öffnung ach
außen entgegengewirkt werden sollte, se1 nicht 11Ur nıcht aufgehalten, sondern

wIe Friedrich vermuftet urC. den „Verzicht auf theologische Substanz“‘“
och eschleunigt worden (D 234 724 E 242)

Wıe die beiden roßkırchen sich zwischen 1945 und 1951 Ordrheıin-
Westfalen eine Neuregelung der gesetzlichen Feiertage bemuht haben,
chiıldert Martın Stiewe Dieser langwierige Prozeß sSCe1 sowochl durch inner-
kırchliche TtToDleme be1 der Konsens  ung als auch Unemuigkeıt VO Protes-
tfanten und tholıken Blıck auf die kirchenseitige Festlegung gesetzlich
schützender Feiertage, VOTL allem VO:  >; und Bettag sowle tronleichnam,
erhebliıch erschwert worden. er konnte ein entsprechendes Gesetz, das
Übereinstimmung mit den estkalendern beider Konfesstionen formuliert und
vorab mit den politischen Entscheidungsträgern Bundesland debattiert WEeTLI-
den sollte, erst Oktober 1951 verabschiedet werden. Stiewes Beitrag ist
insofern ein weıteres wichtiges eispie für dıe Gestaltung der Staat-Kirche-
eziehungen, als der weltanschaulic neutrale Staat den en SIC.
gesetzlich geschützter Feiertage „„keine Vorschriften“‘ machen kann, jedoch
seinerse1its dıe damit verbundene notwendige „Lohnfortzahlung und andere
reC. Konsequenzen“‘ sorgfältig abwägen muß (S 269)

Reinhard Van Spankeren ele ınftüuhrend anhan zweitler „repräsentativer
Quellen“ dıe Mißstände akonischen Einrichtungen och Anfang der /0er
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Jahre, also bereıits ausgebildeten bundesdeutschen Sozıtalstaat, bevor AUS

systematischer Perspektive seine spannenden „Ihesen und Leitdanken‘“‘‘ ZU!r

„Diakonie Umbruch VO'  ; ‚68 entwickelt. Die „konfessionelle Wohlfahrts-
und ozialkultur se1 ach 1945 ZUMm Hauptstützpfeiler der Sozialstaatliıchkeit

der Bundesrepublık geworden, und dıe Diakontie se1 mit dem Bundessozital-
ılfegesetz VO 961/62 das staatlıche Soztialhilfesystem integriert worden.
Die eklatanten Veränderungen diakonischen Bereich unter der Chiffre 1968
beschreibt Vvan pa:  eren als „Weg VO Glauben der Väter ZUIM Dienst der
Gesellschaft“‘, begleitet VO'  — der Ausweitung des Personals, der raC  en Pro-
fessionalısıerung, der Ausbildung demokratischerer Führungsstrukturen den
diakonıschen Eınrichtungen sowle iner verstärkt auf Beratung ZUX Selbsthilfe
orientierten, verwissenschaftlıcheren und planvolleren Arbeıt. diese Be-
obachtungen seien „n o  O modo auch für dıe katholische sozıiale Arbeıt““
zutreffend. Der Beıtrag, den die eIioOorm VO: IC und Gesellschaft geleistet
habe, das „„Modell eines VO'  — den christliıchen Wohlfahrtsverbänden YC-
stutzten westdeutsch-nationalstaatlich verfaßten Wohlfahrtskapitalismus fe-
stigen und auszubauen‘‘, se1 offensichtlıch och stelle sich dıe rage, ob da-
mit unfreiwillig auch der en für dıie aktuelle „ÖOkonomisierung des Soz1a-
:“  len der Entwicklung VO: „Sozialstaat ZUN Sozialmarkt‘‘ bereitet worden se1
(S 213 776 f 787

Welchen Eıinfluß die staatlıche Sozialgesetzgebung auf den kırchlich-so-
zialen Lienst der Gesellschaft gehabt hat obgleich kırchliche Fürsorgeta-
tigkeıit 4AusSs den christliıchen Geboten der „Nächsten- und Feindesliebe‘ resul-
6I erortert eispie: des Carıtasverbands für das Erzbistum aderDorn

Joseph Becker ach einem Rückblick auf das Verhältnis VO: sozıialer Gesetz-
gebung und kirchlich-sozialem LDienst VOL dem Inkrafttreten des Bun-
dessozialhilfegesetzes und des Jugendwohlfahrtsgesetzes Anfang der 600er

beleuchtet Becker dıe danach auftretenden Veränderungen, abschlıe-
Bend den Blıck auf dıe mstellungen der Sozialgesetzgebung ab 1982 und
ihre Bedeutung den kirchlich-sozialen Dienst richten. War dieser bereits
durch dıe eimarer Verfassung als ein Kooperationspartner der freien
Wohlfahrtspflege dem staatlıchen Fürsorgeauftrag beigeordnet und dıe ent-

sprechende Soztialpolıtik sowle die Finanzierungsmodelle gekoppelt, wurde
beim Neuaufbau der unter dem Nationalsozialısmus eschädıigten Carıtas-
strukturen der Schwerpunkt auf dıe Betonung der Eigenständigkeit und Inter-
essenswahrung katholischer kirchlich-sozialer Arbeiıiıt gesetZzT. Die mit dem
Bundessozialhilfegesetz eintretende Wende der eziehung 7wischen „„Leis-
tungstrager und Hilfeempfänger“ charakterisiert Becker als Entwicklung VO:  -

der „Fürsorge‘“ „Sozitalhilfe‘“, wobe1i die en als freie Träger neben
dem Sozialstaat nıcht NUur der Verantwortung und Wahrnehmung dieser
Aufgabe beteiligt, sondern ebenfalls mit echtliıchen und inanzıellen nspru-
chen ausgestattet wurden. Durch die Möglıchkeıit der freien Trägerwahl der
Hılfsbedürftigen kam einer marktwirtschaftlıchen Konkurrenzsituation.
olge WAar dıe Professionalisierung, Spezialısierung, Öffentlichkeitsorientierung
sowle auch Politisierung und Marktorientierung kirchlich-sozialer Tatıgkeit

27



und das achstum der karıtativen Eıinrichtungen und 1enste Erzbistum
aderborn. Die seit 1987 „anhaltende wirtschaftlich-gesellschaftliche Krise“‘
und dıe eutsch-deutsche Wıedervereinigung häatten den kirchlich-sozialen
Dienst ontext wiederauflebender Debatten die „Zukunftsfähigkeit des
Sozialstaatsprinz1ips““ VOr LCUC Herausforderungen gestellt. Bedingt durch den
au sozıialer Leistungen und damıt verbundene gesetzliche Umstrukturie-
IuNgCH mMuUsse der Carıtasverband seine Arbeıt NCUC Wege beschreiten, [
niıcht auf die Ralle als „einer VO:  - vielen Anbietern auf dem Ar der soz1i1alen
und humanen Hıltfe““ festgelegt werden (D 285, 288, 292

Der letzte Beıitrag zZzum IThema „Frauen zwischen eru  ‚o und Beruf.
Frauenerwerbstätigkeit und Mutterhausdiakonie eispie Sareptas (1 020 bis
1980)“ sStammt VO:  - Kerstin Wınkler. Die Dıakonissenanstalt Biıeleteld-

se1 wIie andere Mutterhäuser des Kaiserswerther erbands angC-
sichts der zunehmenden Etablierung VO: Konkurrenzberufen außer-, aber
auch innerkonfessionellen Bereich und der damıt verbundenen Schwierig-
keit, die üblıcherweise ehrenamtlıch (unentgeltlıch) beschäftigten Schwestern

ausreichender die diıakonıische Arbeit iıhrer Einrichtung YC-
winnen, CZWUNgCN SCWECSCNH, eine „Freie Hılftsschwesternschaft““ gründen
Im Unterschied den VO':  e} Wınkler pragnant skizzierten besonderen Merkma-
len der Diakonissenschaft, die „Frauen mit höherer Schulbildung““ mit stark
abnehmender Tendenz einzutreten geneigt 9 bot die „Hilfsschwestern-
schaft““ den orte: Blıck auf „Arbeıtszeiten, Gehalt““ und „geringere Ver-

fliıchtungen Gemeinschaftsleben“‘“ weitaus offener gestaltet se1n. Die
westfälische Diıakonissenanstalt Sarepta erhoffte siıch VO:  - dieser Neuerung eine

„Bındeglied“ zwischen der tradıtiıonellen Mutterhausdiakonie und den
durch die ürgerliche Frauenbewegung einen on zwischen zwe1l kon-
kurrierenden Frauenbildern dem der dienstbereiten, ıhrer I  eru  c6 fol-
genden und dem der „selbstbestimmten und sich selbst finanzıerenden Frau,
die den Pflegeberuf och als Beruf ausubte‘‘ geratenen jungen Frauen
sowle einen „Pool den Nachwuchs der Diakonissenschaft‘‘. Das Konzept
wurde zunächst fern VO:  — Sarepta Bremen be1 der Ansgarschwesternschaft,
dann mit einigen strukturellen Veränderungen be1 der Ravensberger Schwes-
ternschaft erprobt, und die Ravensberger erhielten nfang der 8&0er Jahre end-
lıch einen dem Mutterhaus gleichberechtigten Status (S 297, 299 f 308)

Insgesamt bietet der ammelband inen interessanten und vielfältigen Fın-
blick einen wichtigen Abschnitt Wes  scher irchengeschichte. urCc. dıe
interkonfessionelle Perspektive nıcht allein parallele und uch wieder
gänzlıch unterschiedliche Entwicklungen der katholischen und der evangeli-
schen Kırche der Nac  legszeit deutlich zutage. Vielmehr erwaächst AUS der
Lektüre der Beıiträge ein klareres Verständnis dıe naCc.  ‚ge Verschrän-
kung VO'  — Kırche, Staat und esellscha der Bundesrepublık überhaupt.

Anke Sılomon
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